
Elektronische Ausgabe

Dresdner Amtsblatt

Nr. e54-01-2025 24. Januar 2025

www.dresden.de/amtsblatt  Seite 1 von 1

In seiner Sitzung vom 24. Oktober 2024 hat der Stadtrat mit Beschluss-
Nr.: V2972/24 zur Feststellung der Jahresabschlüsse 2023 der Eigen- und 
Beteiligungsgesellschaften und der Eigenbetriebe der Landeshaupt-
stadt Dresden folgenden Beschluss gefasst:
Jahresabschluss 2023 des Eigenbetriebes Städtisches Klinikum Dresden
1. Beschlussgegenstand
Jahresabschluss 2023 des Eigenbetriebes Städtisches Klinikum Dresden 
2. Beschlussvorschlag
1. Der Jahresabschluss 2023 des Eigenbetriebes Städtisches Klinikum 
Dresden mit 
einer Bilanzsumme von   332.968.176,11 Euro
davon entfallen auf der Aktivseite auf 

 ■ das Anlagevermögen   195.097.492,27 Euro
 ■ das Umlaufvermögen   105.787.988,78 Euro
 ■ die Ausgleichsposten nach dem KHG    28.607.757,48 Euro
 ■ die Rechnungsabgrenzungsposten        3.474.937,58 Euro

davon entfallen auf der Passivseite auf 
 ■ das Eigenkapital      40.782.289,07 Euro
 ■ die Sonderposten     151.801.607,41 Euro
 ■ die Rückstellungen       27.543.085,15 Euro
 ■ die Verbindlichkeiten     110.553.438,51 Euro
 ■ die Rechnungsabgrenzungsposten        2.287.755,97 Euro

einem Jahresfehlbetrag von         6.474.692,38 Euro
einer Ertragssumme von     400.005.329,83 Euro
einer Aufwandssumme von     406.480.022,21 Euro
wird festgestellt.
2. Folgende Ergebnisverwendung wird beschlossen:
Der Jahresfehlbetrag 2023 in Höhe von        6.474.692,38 Euro
wird auf neue Rechnung vorgetragen. 
3. Zum Ausgleich des Jahresfehlbetrages erfolgt 
in Höhe von            4.287.196,85 Euro
in 2024 eine Zuführung zur Kapitalrücklage durch Zuweisung der 
Landeshauptstadt Dresden.
4. Der Krankenhausleitung wird für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung 
erteilt.
Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers
An den Eigenbetrieb Städtisches Klinikum Dresden, Dresden
Prüfungsurteile
Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbetriebs Städtisches Klinikum 
Dresden, Dresden – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 

und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom  
1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem Anhang, einschließ-
lich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden –  
geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Eigenbetriebs 
Städtisches Klinikum Dresden, Dresden, für das Wirtschaftsjahr vom 
1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnisse

 ■ entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen 
Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden 
handelsrechtlichen Vorschriften sowie den Vorschriften der Kran-
kenhaus-Buchführungsverordnung (KHBV) und vermittelt unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 
2023 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 
2023 bis zum 31. Dezember 2023 und

 ■ vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen 
steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu 
keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts geführt hat.

Dresden, 16. April 2024

eureos gmbh 
wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dr. Juckel
Wirtschaftsprüfer

Der Jahresabschluss, der Lagebericht sowie der Sponsoringbericht 
2023 des Städtischen Klinikums Dresden werden an sieben auf-
einanderfolgenden Tagen nach Erscheinen der Bekanntmachung 
im Dresdner Amtsblatt öffentlich ausgelegt. Die Unterlagen können 
im Städtischen Klinikum Dresden, Standort Friedrichstadt, Haus W,  
2. OG, Zi.201 während der Dienstzeiten eingesehen werden.
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